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82/03 Ärzte Sonstiges Sanitätspersonal

Norm

ÄrzteG 1998 §51

Rechtssatz

§ 51 ÄrzteG 1998 regelt eine Dokumentationsp3icht des behandelnden Arztes, die jeden Arzt tri8t, sowohl die in

Spitälern tätigen als auch freiberu3iche Ärzte (vgl. OGH 12.08.2004, 1 Ob 139/04d, mwN). Sie dient im Wesentlichen

der Therapiesicherung, der Beweissicherung und der Rechenschaftslegung, also insbesondere der Dokumentation der

wesentlichen diagnostischen Ergebnisse und therapeutischen Maßnahmen (vgl. OGH 26.5.2011, 5 Ob 230/10z, mwN).

Ausgehend vom Gesetzeswortlaut handelt es sich bei den in § 51 Abs. 1 ÄrzteG 1998 genannten Aufzeichnungen um

eine demonstrative Aufzählung. Danach sind jedenfalls Informationen über den Zustand der Person bei Übernahme,

deren Beratung oder Behandlung, die Vorgeschichte einer Erkrankung, die Diagnose, den Krankheitsverlauf sowie

über Art und Umfang der beratenden, diagnostischen oder therapeutischen Leistungen einschließlich der Anwendung

von Arzneispezialitäten zu sammeln. Nach den jeweiligen Gegebenheiten können im Einzelfall darüber hinausgehende

Aufzeichnungen erforderlich sein.
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